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 Veröffentlicht am 11.07.1991

Norm

GmbHG §16 Abs2

Rechtssatz

Die Abhaltung einer Generalversammlung vor Einbringung der Abberufungsklage ist nicht erforderlich. Die Klage auf

Zustimmung zur Abberufung kann mit der Klage auf Abberufung verbunden werden. In diesem Fall kann der Anspruch

auf Berufung auch vor der Entscheidung über das Zustimmungsbegehren durch einstweilige Verfügung gesichert

werden. Der antragstellende Gesellschafter muß aber Umstände glaubhaft machen die beide Begehren begründen

können. Bei Beurteilung dieser Voraussetzungen ist ein strenger Maßstab anzulegen.
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